
 
 

 

 
 

Verkaufsoffener Sonntag anlässlich des Naturparkmarktes am 08. 
Mai 2016 in Oppelsbohm 

 
 
Am 08.05.2016 findet der Naturparkmarkt in Zusammenarbeit mit den Naturpark Schwä-
bisch-Fränkischer Wald e.V. rund um das Rathaus in Oppelsbohm statt. Fast 40 Beschicker 
stehen inzwischen fest. Auch verschiedene Gewerbetreibende aus Oppelsbohm würden sich 
gerne beteiligen.  
 
Aus diesem Anlass ist es erforderlich, aufgrund § 8 des Ladenöffnungsgesetzes eine Sat-
zung über die Öffnung von Verkaufsstellen in Berglen-Oppelsbohm am Sonntag, dem 8. Mai 
2016 zu erlassen. Der Satzungsentwurf kann der Anlage entnommen werden.  
 
In der Satzung ist der Zeitraum festzulegen, während dessen die Verkaufsstellen geöffnet 
sind. Er darf fünf zusammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss spätestens um 
18.00 Uhr enden und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes liegen. Es wird emp-
fohlen, die Öffnungszeit der Verkaufsstellen von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr festzulegen.   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die beiliegende Satzung zur Festsetzung eines verkaufs-
offenen Sonntags am 08. Mai 2016.      
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt 
1 x Ordnungsamt   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/139/2016 366.61:0004 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

12.04.2016 öffentlich Entscheidung 
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